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. Beilage Nr. 16
' PrZ 1035192

Die r,änder Burgenland, Kärnten, Niederösterrelch, oberöste,rrer_ch,
Salzburg, Steiernark, TiroL, VorarlbeEg und Wlen echlieFen
folgende

v e r c i n b a r u n g

genäB Art ' lsa B-VG llber die geneineane willensbildung der Länder
in Angelegenhelten der europäischen Integration

ärtlkel 1
Ein.richtung und Aufgaben der Integratl.on6konferenz der Länder

1. Dte !änder richten die ,,Integrationskonferenz der Länder,,
( I K L )  e i n .

2. Ihre Aufgabe ist, geneinsarfle !,änderinteressen in Angelegen_
. heiten der europäiachen htegratlon wahrzunehrnen uncl wicht.i.,e

integrationspolitlsche FraEen zu beraten.

ArtLkel 2

Mitglteder

rn der rntegrationst<onferenz der r.änder (rKL) E1n6 alle lJönder
durctr den r,andeshauptrnann und den Landtagspräslclenten vertreEen.
Das Präsidiun des Bundesrates ist zur Teir.nahme an den gir2un.ran
berechtigt.

Artikel 3
BeschluBfassung

l. Dte Integf,ationskonferenz der lJänder (IKL) 13161t Lhre
peschlüsse grundsätzllch 1n Sl.tzungen. J.n dringenden FäIlen
durch Urnfrage.



2 .

3 . Jedes Land hat eine Stl.tnne. Sie wird vom Landeshaupünam abge-
geben.

4. Stimnenthaltungen Bind Eulässig. Ivenn ein Land bei einer

Sltzung nlcht vortreten lst, glIt dies EIc Stimrnenthaltung.

5. Ein Besch1uF kommt zustande, nenn nlndestens f,Unf, Länder zu-

stl,mrien und keln tand eine Gesenstirnme erhebt.

ertikel 4
Einhelti,tche Stellungnahmen der L,änder

i
Stellungnahrnen der Integratlonskonferenz der Länder (rKL) zu vor-

haben der europäiscite$ Integration ln Angelegenhelten, die in

Gesetzgebung Landessache 61rld, gelten a16 einheitliche SteJ-lung-

nah$e der Länder Lm SLnne des Art. 10 Abs. 5 B-VG, die den Bund

bej. zrvischenstaatlichen Verhandfungen und AbstlFmungän binden.

artikel 5
Vorsj-tz

Der Vorsitz ln der IntegratLonsltonf,erenz der Länder (IKL) konrnt

Jenem Landeshauptroann zu, def in der Landeshauptmännerkonferenz

den vorsitz führt.

A.rtikel 6

Geschäft6gang

l. Der vorEitzende het due InteErationskon€erenz der L,änder (lKL)

$aöh Bedarf durch dic Geschäftsstelle zu Sitzungen elnzuladen.
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sie ist beschluFf,ähig, rrenn die Einladung ordnungsgernäF ver-

Eendet wurde und tnlndeEtens fi,inf L,änder vertreten Ei-nd.
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Die Einladung 1st nl.ndestens lO frge vor der Sitzung, lusge_
Etattet mit EaEesordnung, dlurch die Gesclräftsstelle zu vergen_
den. 3n drLngenden FäIl.en kgnn die Einlädungsf,.Lst tnit Zustln_
mung eller &tlnder verktlrzt lrerden.

l{enn von einem tand begründet elne SltzunE der htegrations_
konf,erenz der L,änder (IKL) verlangt wlrd, hat def, Vorsltzende
dies unverzügllch durch dle GeschäftsEtellc zu veranlassen.

Von Jeden tand kann dle Aufnah$e eines Gegenstand€s in die
Sagesordnung verlangt werderf. Wenn ein solcher Antrag nach
versendunE der Einladung bet Cler GeschäftssteLle elnlangt,
Larur er nur nit Zustlnnung aller Länder behandelt werden.

Dl,e Beurkundung und dl,e Bekanntgabe der einheitll-chen Stel-lung_
nahmen der Länder erfolgt fur den Vorsltzenden dler tntegra-
tionskonf,erenz der tänder (IKL) durch die ceschäftsstelle:,

DLe Geschäftsstelle der Integratlonskonf,erenz der Iränder (IKL)
ist dle Verbindungsstelle der Bundesländer.

Artikel 7
Ständiger IntegrationsausschuF der Länder

Der Ständlge IntegfationsausschuB der Länder (SIL) hat in Ang_e-
legenheiten de,r europä16chen Integration

2 .

e

4 .

a) ilie Integrationskonferenz der !änder (IKL) zu beraten,
b) Entscheidungen für dte Integrationskonferenz der Länder

vorzubereiten,

c) Ln Rchnen der von der Integrqtionskonferenz der Länder
artcilten Ermächtlgung zu handte1n.

(  IKL )

( t K L )
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- ärtikel 8
IrrkrEfttreten

D1e Vereir:barung trltt einen Monat nach dem 3ag l'n Kraft, an dem
bei der Verbl.ndungsstelle der Buodesländer als Depositar dle
scbrlftlitrhen MlttellunEen aller Vertragspaftelen elngelangt
sind, daF dle nacb den tgndeeverf assungen erfordlerliohen Voraus-
E€tzungen fü! das InkrEfttreten der Verelnbarung erfilllt elnd.

Artikel 9

Auafertigung, Mittetlungen

1. Dle Urschrift dl,eser VeteiDberung wird von der Verbindungs-
stel.le Cler Bundesländer (Depo6ttar) verwahrt. Der DepositEr
übermLttelt Jecler Vertragspartel eine von j.hn beglaubigte
Abschrl.ft der VereiD.barung. .-i

2. Der Depositar hat dle Verei.nbarung unverztiglich nach Vorliegen
de! l'llttellunEen genäB Art. B der Bundesreglerung zur Kenntnis

zu bringen.

3. älle dle VcrelnbafunE betreffenden rechtserheblichen Mittei-

lungen sind an den Deposltar zu richten. Sie gelten als Lm

Zeitpunkt des E:lnlengens bcim Depositsr abgegeben. Der Deposi-

tat hat Jede Vertregspaltel von dLesen Mitteilungen zu benach-
- i  n l .  l -  {  aan

Artikel 10

Kilndigung

1. D:lese Verelnberung kann von Jeder vertragspartcl gekitndigt

rrerden.

2. DLe Kündlgung wl,rd zvrci Monate nach Lhrer schrlftllchen
Uitteilüng an den Deposltar wirksam.


